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Bezeichnung der Leistung: 
 

Projekt: Modernisierung der Pieranlage der Stadt Nordenham 

Leistung: Tragwerksplanung 

 
 

Vertragsbedingungen (Entwurf) 

 
 

I. Besondere Vertragsbedingungen 
 

I.1 Termine und Fristen 

1.1 Beginn der Ausführung: 

 im August 2026 

 Frühestens am       (Datum) 

 Spätestens am       (Datum) 

1.2 Vollendung der Ausführung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.: 

 Spätestens       Werktage nach       

 Einzelfristen für 

2.2.1       = spätestens       Werktage nach       

2.2.2       = spätestens       Werktage nach       

2.2.3       = spätestens       Werktage nach       

1.3 Vollendung der Ausführung nach Datum: 

 voraussichtlich Dezember 2028 (weitere Angaben siehe Kapitel 3 der Aufgaben-
 /Leistungsbeschreibung, Anlage 1) 

 Einzelfristen für 

2.3.1       = spätestens       (Datum) 

2.3.2       = spätestens       (Datum) 

2.3.3       = spätestens       (Datum) 

 

 
 
 

I.2 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers 

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 16 AVB F-StB betragen mindestens: 

a) für Personenschäden 3.000.000,00 EUR 

b) für sonstige Schäden (Vermögens- und Sachschäden) 3.000.000,00 EUR 

Umweltschäden nach dem Umweltschadensgesetz sind von der Berufshaftpflicht einzuschließen. 
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I.3 Ergänzende Vereinbarungen 

 

1. Optionale Leistungen: 

Bei Beauftragung von optionalen Leistungen hat der Auftraggeber das Recht, Leistungen (d. h. einzelne 

Leistungsphasen bzw. einzelne Teilleistungen der Leistungsphasen) einzeln abzurufen. Die 

aufgeführten optionalen Leistungen sind nur nach schriftlicher Beauftragung durch den Auftraggeber 

(AG) vom Auftragnehmer (AN) im Vertragszeitraum zu erbringen. Der AN hat, auch wenn das Projekt 

weitergeführt wird, keinen Anspruch auf eine Beauftragung der optionalen Leistungen. 

Die optionalen Leistungen werden gemäß der Honorarübersicht (siehe Anlage 3) vergütet. 

2. Besprechungen mit dem Auftraggeber sind regelmäßig durchzuführen Die regelmäßigen 

Besprechungen sind gemäß der Aufgaben-/Leistungsbeschreibung Vertragsgegenstand und werden 

nicht gesondert vergütet. Für die Vorbereitung und Teilnahme an den Besprechungen einschließlich der 

Bereitstellung von Unterlagen erfolgt keine gesonderte Vergütung der Kosten und Aufwendungen. 

 

3. Der AG benennt als verantwortliche Ansprechpartner für diesen Vertrag: Frau Schilling 

 

4. Die Leistungen gemäß der Aufgaben-/Leistungsbeschreibung (Anlage 1) werden der AN ausschließlich 

mit dem AG vorgestellten bzw. benannten Personal, insbesondere dem benannten Projektleiter 

durchführen. Weitere Personen des dem AG benannten Personals sind in der Projektbeteiligtenliste 

(Anlage 2) angegeben. 

Der AN verpflichtet sich, die vertraglichen Leistungen über die gesamte Laufzeit des Vertrags mit dem 

vorgenannten und verpflichteten Personal durchzuführen, soweit dem nicht unabwendbare Ereignisse 

entgegenstehen. Personelle Änderungen sind nur nach vorheriger Zustimmung des AG möglich. Der AG 

kann die Zustimmung aus sachlichem Grund verweigern, insbesondere wenn das Personal nicht über 

eine mindestens gleichwertige Qualifikation, Erfahrung oder Zuverlässigkeit verfügt, wie das benannte 

Personal oder die personelle Änderung nicht ohne zusätzlichen Einarbeitungsaufwand möglich ist. 

Die Zustimmung erfolgt schriftlich oder per E-Mail durch die verantwortlichen Ansprechpartner des AG 

für diesen Vertrag gemäß Absatz 3.  

 

5. Das Honorar sowie die Stundenverrechnungssätze werden gemäß Honorarübersicht (siehe Anlage 3) 

vereinbart. 

 

6. Leistungen nach Aufwand sind nur zu erbringen und abzurechnen, wenn diese tatsächlich anfallen. Es 

ist ein schriftlicher Nachweis zu führen und vorzulegen. 

 

7. Die Leistungen, für die gemäß Nr. I.1 keine Termine festgelegt wurden, sind entsprechend den 

Erfordernissen des Planungs- und Bauablaufes zu erbringen. Insoweit erforderliche Zwischen- und 

Endtermine werden die Parteien einvernehmlich festlegen. Kommt keine einvernehmliche Festlegung 

mit dem Auftragnehmer zustande, erfolgt die Festlegung durch den Auftraggeber. 

 

8. Die Rechnungsstellung erfolgt digital an folgendes Postfach:  

…   

mit folgender Rechnungsanschrift: … 

 

Die Vertragsnummer ist darüber hinaus beim künftigen Schriftwechsel zu verwenden. 

 

9. Der Auftragnehmer trägt dafür Sorge, dass die benannten Personen in die Erhebung, Verarbeitung 

und Nutzung (nachfolgend nur „Verarbeitung“ genannt) ihrer personenbezogenen Daten (Kontaktdaten 

einschl. E-Mail-Adressen) durch den Auftraggeber und seine Mitarbeiter im Zuge der Abwicklung 

dieses Vertrages gemäß Art. 6 DSGVO, § 51 BDSG einwilligen, sofern eine Einwilligung hierfür 

erforderlich ist und die Verarbeitung nicht auf eine andere Rechtsgrundlage, wie z. B. § 26 BDSG im 

mailto:rechnungen-nl-nw@autobahn.de
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Hinblick auf die Beschäftigten des Auftragnehmers gestützt werden kann. Die Einwilligung muss auch 

die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der oben genannten personenbezogenen Daten 

(Kontaktdaten einschl. E-Mail-Adressen) durch andere vom Auftraggeber im Rahmen des oben 

genannten Projekts beauftragten Personen / Unternehmen umfassen. Dieses gilt auch im Falle eines 

Personalwechsels. Die jeweilige schriftliche Einwilligung ist auf Anforderung des Auftraggebers beim 

Auftraggeber einzureichen.  

 

10. Etwaige dem Angebot des AN zugrundeliegenden Angebots- und Vertragsbedingungen gelten nur 

insoweit, als sie dieser Beauftragung und den darin benannten Vertragsbestandteilen nicht 

widersprechen. 

 
 
 

I.4 Datenschutz 

Siehe Dokument „Information Datenschutz“ (Anlage 4) 

 
 
 

II. Technische Vertragsbedingungen (siehe Anlage …) 
 

II.1   

II.2   

II.3   

 

 
III. Allgemeine Vertragsbedingungen 
 

Allgemeine Vertragsbedingungen für freiberufliche Leistungen (siehe Anlage 5) 

 


